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Gemeinde Krummhörn      
Krummhörn, der 27.10.2023 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 2021/341 
öffentlich 

 

Federführun
g: 

Fachbereich 2 Datum: 27.10.2023 
Bearbeiter: Erik Baumann AZ:  
Verfasser: Gisela Wübbena   

 
 

Beratungsfolge Termin  

Feuerschutzausschuss   
Verwaltungsausschuss   
Rat   

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Mitglieder der Feuerwehr 
Krummhörn 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger der Gemeindefeuerwehr werden 
entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung zum 01.01.2024 angehoben. Es wird 
auf die Tabelle in der Anlage verwiesen, aus der die einzelnen Beträge hervorgehen. 
Die Aufwands- und Entschädigungssatzung ist zum 01.01.2024 entsprechend 
anzupassen.   
 
Sachverhalt: 
Es liegt ein Antrag der Feuerwehr Krummhörn vor. In der letzten 
Feuerschutzausschusssitzung am 23.03.2023 war dies bereits ein behandelter 
Tagesordnungspunkt. Es wurde die Zahlung von Sitzungsgeld für Mitglieder des 
Gemeindekommandos beantragt. 
Die Beschlussempfehlung dazu lautete, dass kein Sitzungsgeld nur für die Mitglieder des 
Gemeindekommandos gezahlt wird. 
Stattdessen werden insgesamt die Aufwandsentschädigungen für alle Funktionsträger der 
Gemeindefeuerwehr Krummhörn überarbeitet und die Beträge angehoben.   
Auch die Verwaltung hält eine Anhebung der Aufwandsentschädigung für die 
Funktionsträger der Feuerwehr grundsätzlich für sinnvoll und erforderlich.  
Die von der Feuerwehr vorgeschlagenen Beträge sind der beigefügten Tabelle zu 
entnehmen.  
Die Verwaltung hat in derselben Tabelle Beträge gegenübergestellt, die die Verwaltung für 
angemessen hält und die der benachbarten Kommunen in ähnlicher Größe entsprechen, um 
eine insgesamt möglichst einheitliche Festsetzung der Beträge innerhalb des Landkreises zu 
erhalten. 
Zusätzliche Mittel in Höhe  zur Zahlung der Aufwandsentschädigungen werden ab 2024 im 
Haushaltsplan berücksichtigt. 
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Kosten/Folgekosten: 
Es fallen jährlich zusätzliche Kosten in Höhe von 18.000,00 Euro bis 22.000,- €  an.   
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